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Von Rechtsanwalt Jörn Bachem

Das Problem
Pflegeunternehmen suchen in Zeiten des Fach-
kräftemangels oft händeringend nach geeigneten 
Führungskräften. Bei vielen Bewerbungen als 
Pflegedienstleitung ist aber nicht klar, ob die 
Anforderungen nach § 71 SGB XI erfüllt sind, etwa 
hinsichtlich der Berufspraxis und der Rahmen-
frist. Davon hängt jedoch das Schicksal des 
Versorgungsvertrags ab. Und der Arbeitgeber 
muss schnell handeln, will er gute Bewerber nicht 
verlieren. Verpflichtet er aber eine Kraft, die sich 
letztlich als rechtlich ungeeignet herausstellt, hat 
er arbeitsrechtlichen Ärger und nutzlos erhebliche 
Kosten aufgewendet. Andere geeignete Bewerber 
haben dann längst bei anderen Trägern unter-
schrieben.

Die Lösung
Bereits mit Urteil vom 7. Dezember 2006 (Az. B 
3 KR 5/06 R) hat das Bundessozialgericht (BSG) 
entschieden, dass jeder, der sich auf eine Lei-
tungsstellung bei einem ambulanten Pflegedienst 
bewirbt, Anspruch auf schriftliche Mitteilung der 
Krankenkassen hat, ob er die Anforderungen an 
die Anerkennung der leitenden Pflegefachkraft 
nach dem Versorgungsvertrag bzw. dem Rahmen-
vertrag nach § 132a SGB V erfüllt. Auch wenn die 
Interessenlage vergleichbar ist, war aber bislang 
unklar, ob das entsprechend auch hinsichtlich der 
Voraussetzungen für die Anerkennung als verant-
wortliche Pflegefachkraft („PDL“) nach dem SGB 
XI gilt. Ein neues Urteil bringt jetzt Erleichterung 
nicht nur für die Einrichtungsträger, sondern auch 
für die Bewerber selbst: Das BSG hat entschieden, 

dass beide, jeweils für sich, Anspruch auf eine 
schriftliche Auskunft der Landesverbände der 
Pflegekassen haben, ob die Voraussetzungen für 
die Anerkennung als PDL gegeben sind oder nicht 
(Urteil vom 18. Mai 2011, Az.: B 3 P 5/10 R).

In der Praxis bedeutet dies, dass Pflegefachkräf-
te, sobald sie die 460-Stunden-Weiterbildung 
abgeschlossen und die zweijährige Berufspraxis 
in der Rahmenfrist erworben haben, auf Antrag 
eine Eignungsbescheinigung von den Landesver-
bänden der Pflegekassen in dem Bundesland, in 
dem sie sich bewerben wollen, erhalten müssen. 
Pflegeeinrichtungen können die Bewerbungs-
unterlagen auch ohne Änderungsmeldung oder 
Antrag auf Abschluss eines Versorgungsvertrages 
an die Landesverbände zur Vorab-Beurteilung der 
Anerkennung schicken. Antworten die Landesver-
bände nicht in angemessener Zeit – man wird hier 
bei vollständigen Unterlagen von maximal vier 
Wochen ausgehen dürfen – , kann dem Bewerber 
und der Pflegeeinrichtung ein Schadensersatzan-
spruch zustehen.

Für die Anerkennung nach dem jeweiligen Landes-
heimrecht gelten andere Anforderungen. Mit der 
Argumentation des BSG im neuen Urteil lassen 
sich auch entsprechende Auskunftsansprüche 
gegen die Heimaufsichten begründen. Oberge-
richtlich entschieden ist darüber noch nicht.
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Recht für die Praxis
Anerkennung als PDL schon im Bewerbungsverfahren

Osnabrück. Das Deutsche Netz-
werk für Qualitätsentwicklung 
in der Pflege (DNQP) sucht Mit-
glieder für eine neue Expertenar-
beitsgruppe, die den mittlerweile 
fünf Jahre alten Expertenstandard 
„Förderung der Harnkontinenz 
in der Pflege“ aktualisieren soll. 
Die AG wird mit acht bis zwölf  
Experten aus Pflegewissenschaft 
und -praxis besetzt. Die Mitar-
beit ist ehrenamtlich, anfallende 
Reisekosten werden erstattet. Vo-
raussetzung für die Teilnahme ist 
eine ausgewiesene Fachexpertise 
zum Thema.  Als wissenschaftli-
cher Leiter fungiert Prof. Dr. Wil-
fried Schnepp  von der Universität 
Witten/Herdecke. Mit einer Ver-
öffentlichung der aktualisierten 
Fassung ist Ende 2013 zu rechnen. 
Infos unter Tel. (05 41) 9 69 20 04 
oder per E-Mail an: dnqp@fh- 
osnabrueck.de 

Standard wird aktualisiert

DNQP sucht 
Experten 

Nicht selten behindern Wissens-
lücken und Abstimmungsschwie-
rigkeiten eine optimale Schmerz-
therapie. Mit einer bundesweit 
einmaligen Qualifizierungsoffen-
sive nimmt sich jetzt das „Akti-
onsbündnis Schmerzfreie Stadt 
Münster“ dieser Herausforde-
rung an.

Münster. Die Münsteraner Initi-
ative ermöglicht insgesamt 100 
Pflegefachkräften eine Weiterbil-
dung im Schmerzmanagement. 
Die ersten 36 Absolventen wurden 
bereits mit dem bundesweit aner-
kannten Zertifikat „Pain Nurse“ 
ausgezeichnet. 

Diese Pflegekräfte kümmern 
sich nun in münsterschen Kran-
kenhäusern und Hospizen um die 
Versorgung von Schmerzpatien-
ten.  „Bei diesem ersten Durch-
gang waren Pflegende aus den 
teilnehmenden Krankenhäusern 
sowie den beiden Hospizen dabei. 
Im nächsten Jahr werden dann die 
Pflegenden aus der stationären Al-
tenhilfe und aus den ambulanten 
Pflegediensten geschult“, erklärte 
Pressesprecherin Simone Breyl 
auf Nachfrage von CAREkonrekt. 
Damit soll auch die Schmerzthe-
rapie in den Einrichtungen der Al-
tenhilfe verbessert werden.

 „Pflegende übernehmen eine 
tragende Rolle in der Schmerz-
therapie und bilden eine Schnitt-
stelle zwischen Arzt und Patient. 

Oft sind sie die ersten, zu denen 
Patienten ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen“, erläutert Professor Dr. 
Dr. h.c. Jürgen Osterbrink, Leiter 
des Aktionsbündnisses. 

Pain Nurses unterstützen die 
ärztliche Schmerztherapie

Mit dem neuen Berufsfeld 
kommen differenzierte Aufgaben 
auf die Pflegefachkräfte zu. Die 
Zusatzausbildung erlaubt es den 
Pain Nurses, in Absprache mit be-
handelnden Ärzten selbstständig 
Schmerzvisiten durchzuführen 
und die Behandlung zu überwa-
chen, Patienten, Angehörige und 
Personal zu schulen sowie die 
Schmerztherapie an die individu-
ellen Bedürfnisse der Patienten 
anzupassen. Carolin Schmitz, er-
folgreiche Absolventin des Lehr-
gangs aus dem Clemenshospital: 
„Durch die Ausbildung haben wir 
einen anderen Blickwinkel ken-
nen gelernt und sehen Schmerz-
patienten mit anderen Augen. Wir 
sind geschulter im Umgang mit 
Schmerztherapie und sensibler 
für die Bedürfnisse der Schmerz-
patienten.“

In gesamten deutschsprachi-
gen Raum sind derzeit rund 4 000 
Pain Nurses im Einsatz.  
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